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Ansprechpartner für Eure Bemühungen oder Sorgen sind folgende Kolleginnen und Kollegen, 
die in Eurem Einzugsgebiet unmittelbar zuständig sind und umgehend und unbürokratisch 
auf Eure Fragen eingehen können:

AGO-Sekretariat          Tel. 335 5312797 
  Fax 0471 271056 
Dr.Andreas Unterkircher  Landesobmann/ Tel. 335 69 02 375
 Landessekretär Tel. 335 5312797 
Cristina Joppi Vizeobfrau Tel. 339 188 01 97
Dr. Karin Angerer Landessekretariat Tel. 335 10 99 309
Walter Casotti Kulturreferat   Tel. 335 10 99 310
Bithja Crepaz Gemeinde Algund    Tel. 0473 262353
Reinhard Verdroß Pensionistenreferat Tel. 348 49 84 753
Stefano Boragine BZG Überetsch/U Tel. 338 17 42 587

BZG Überetsch/Unterl: Cristina Joppi  Tel. 339 1880197
    Stefano Boragine Tel.338 17 42 587
Gemeinde Auer: Angelika Thaler Tel. 0471 089000
Gemeinde Eppan: Stefan Meraner Tel. 0471 667550
Betr.f.Sozialdienste Bz Rosmarie Handgruber Tel. 0471  941355
Gemeinde Meran: Margareth Orler
Gemeinde Stilfs: Ruth Bernhard Tel. 0473 612210
Gemeinde Bozen: Daniela Mair
Gemeinde Ritten:  Dietrich Köllemann   Tel. 0471 358552
 Georg Lobis   Tel. 34977907021
Gemeinde Waidbruck: Manuela Mair 
Gemeinde St. Christina: Gerda Runggaldier
Gemeinde Kastelruth: Dieter Tröbinger Tel. 0471 711524
BZG Eisacktal:  Helmuth Sigmund  Tel. 3289653623
BZG Salten/Schlern Margareth Fink Tel. 0471 319470
Gemeinde Sterzing: Dr. Cristiana Vai 
BZG Pustertal:  Erika Oberstaller Tel. 0474  504097
Gemeinde Prags: Rupert Niederegger 
Gemeinde Toblach: Maria Taschler Tel. 0474 970500
Gemeinde Innichen:  Johann Mayr  Tel. 0474 912542

Für Patronatsfragen stehen folgende KVW-Patronate zur Verfügung:
KVW-Büro Bozen:  Tel. 0471 97 86 77
KVW-Büro Neumarkt:  Tel. 0471 82 03 46
KVW-Büro Brixen:  Tel. 0472 83 65 65
KVW-Büro Sterzing:  Tel. 0472 762 896
KVW-Büro Bruneck:  Tel. 0474 41 12 52
KVW-Büro Meran Tel. 0473 22 95 38
KVW-Büro Schlanders:  Tel. 0473 74 67 19
KVW-Büro Mals:  Tel. 0473 83 06 45
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terIn, Bedienstete) sich ohne jeden Unterschied auf Personen sowohl weiblichen als auch männ-
lichen Geschlechts beziehen.
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GRUSS ZUM JAHRESSCHLUSS 2016 VOM LANDES-
VORSITZENDEN DR. ANDREAS UNTERKIRCHER

Das zu Ende gehende Jahr 2016 war 
für unsere Gewerkschaft sicher ein sehr 
arbeitsreiches Jahr und auch mit posi-
tiven Überraschungen bestückt. Vorab 
das neue Passwort ab Jänner 2017 
für den Mitgliederbereich auf unserer 
Homepage: AGO-2017
Eine Belastung stellte im Sommer die 
Übersiedlung unserer Partnergewerk-
schaft der Landesbediensteten GS von 
der Virgilstraße in die Dantestraße dar. 
Bis auf weiteres werden wir deshalb 
unsere Mitglieder am Sitz unseres Ge-
werkschaftsbundes SAG in der Ger-
bergasse in Bozen empfangen.
Erfreulich war für uns die Bereitschaft 
unseres Vorstandsmitglieds Stefano 
Boragine zur intensiveren Gewerk-
schaftstätigkeit mit Wahrnehmung 
der entsprechenden Freistellungen. So-
mit hat unsere Mitarbeiterin Dr. Karin 
Angerer jetzt wieder tatkräftige Unter-
stützung erhalten. Ich bedanke mich 
bei Karin und Stefano für Ihre Leistun-
gen und für den begeisterten Einsatz 
für unsere AGO.
Zum Jahresabschluss kann auch einiges 
an positiven Ergebnissen mitgeteilt 
werden. So konnte Ende Oktober end-
lich ein neuer BÜKV unterzeichnet 
werden, womit zumindest ein kleiner 
Teil des erlittenen Kaufkraftverlustes der 
letzten Jahre wieder wettgemacht wer-
den kann. Mit jeweils 40 Euro brutto 
ab 1.7.2016 und weiteren 40 Euro ab 
1.5.2017 erhalten die öffentlich Be-
diensteten eine kleine Gehaltserhöhung 
nach vielen Jahren des Gehaltsstopps.

Für viele Betroffene mag das Glas halb 
leer sein, andere sehen das Glas halb 
voll. Natürlich konnten wir in den Ver-
handlungen den großen Verlust der 
Kaufkraft von über 10%, wie vom AFI 
berechnet, nicht wettmachen. Durch 
die große Beteiligung der öffent-
lich Bediensteten an den Gewerk-
schaftsversammlungen und den da-
bei geäußerten Unmut über die mick-
rigen Vorschläge der Landesregierung 
konnten unsere PolitikerInnen doch 
zum Einlenken bewogen, und die Ge-
haltserhöhungen gesteigert werden.
Für unsere Gewerkschaft sind die 40 
Euro auch deshalb nicht zu verachten, 
weil diese durch die Erhöhung der Son-
derergänzungszulage sowohl für die 
untersten als auch für die höchsten 
Funktionsebenen im gleichen Aus-
maß vorgesehen wurden. Die Schere 
zwischen arm und reich wird dadurch 
zwar nicht geschlossen, doch ist die 
Gewährung von fixen Beträgen ein 
richtiger Schritt in diese Richtung.
Positiv bewerten wir auch die Erhö-
hung der Beiträge an den Zusatz-
rentenfonds. Durch die Verdoppe-
lung der eingezahlten Beiträge an den 
Laborfonds können sich die öffentlich 
Bediensteten wirklich ein zusätzliches 
Standbein für die Altersvorsorge auf-
bauen.
Ein weiteres positives Signal des neuen 
BÜKV wird mit der Einrichtung eines 
Landesgesundheitsfonds ab Januar 
2018 gesetzt. Bei den andauernden 
Einsparungen im Landeshaushalt wer-
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den auch weiterhin Sparmaßnahmen 
im Gesundheitsbereich auf uns zukom-
men. Deshalb finden wir die Schaffung 
eines solchen Gesundheitsfonds äu-
ßerst wichtig.
Unabhängig vom neuen bereichsüber-
greifenden Kollektivvertrag können 
auch Erfolge in unserer Gewerkschafts-
arbeit das Jahr 2016 als überwiegend 
positiv ausklingen lassen. So konnten 
wir für mehrere unserer Mitglieder 
Schlichtungsverfahren positiv ab-
schließen. Die wenigen Fälle, wo sich 
Verwaltungen grundsätzlich weigern, 
einer Schlichtung zuzustimmen, wer-
den wir zukünftig auf unseren Foren 
veröffentlichen. Es kann doch nicht sein, 
dass VerwalterInnen von öffentlichen 
Körperschaften so sorglos mit den Steu-
ergeldern ihrer Bevölkerung umgehen. 
Sieht so die Wertschätzung und Motiva-
tion der eigenen Bediensteten aus?

Abschließend darf ich mich bei al-
len unseren Mitgliedern bedanken, 
dass Ihr uns weiterhin das Vertrauen 
schenkt. Wir garantieren Euch auch in 
Zukunft unseren bestmöglichen Einsatz 
und werden uns weiterhin bemühen, 
Euren Wünschen und Vorstellungen 
entgegenzukommen.

In Verbundenheit
Euer Landesobmann

Im Jahr 2018 feiert die AGO ihr 20 jäh-
riges Bestehen – Gleichzeitig finden 
im Jahr 2018 auch wieder die Wahlen 
für die Gewerkschaftsorgane statt.

Sofern die Ehefrau/der Ehemann oder 
die Kinder mehr als 2.840,51 Euro 
brutto im gesamten Jahr als besteuer-
bares Einkommen verdienen, scheinen 
sie nicht mehr als zu Lasten lebend auf. 
Damit können für diese Personen kei-
ne Steuerfreibeträge und keine Ausga-
ben mehr in Abzug gebracht werden.

Mütter, die während der Mutterschaft 
kein Anstellungsverhältnis hatten und 
nachher mindestens 5 Jahre als Arbeit-
nehmerin aufscheinen haben, können 
für jedes Kind insgesamt 5 Monate an 
Mutterschaft laut Gesetz 151/2001, 
Art. 25, kostenlos gutschreiben lassen.

Die Militärzeit kann für die Pensionie-
rung kostenlos gutgeschrieben wer-
den. Zudem kann im Betrieb für eine 
wirtschaftliche Anerkennung ange-
sucht werden.

KURZINFOS
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BERICHT ÜBER DIE BEREICHSÜBERGREIFENDEN  
GEHALTSVERHANDLUNGEN

Verhandlungsvoraussetzungen:
Das Verfassungsgericht hat im Juli 
2015 das Verbot für die Vertragserneu-
erung im öffentlichen Dienst als ver-
fassungswidrig erklärt. Obwohl 5 Jah-
re ohne Gehaltsverhandlungen nicht 
rechtens waren, gibt es im Sinne des 
Urteils trotzdem keine rückwirkenden 
Nachzahlungen.

Angebot der Arbeitgeberdelegati-
on am Beginn der Verhandlungen 
im Herbst:
- 12 Mio. Euro (+3 Mio.) 2016
- +6 Mio. Euro 2017
- +6 Mio. Euro 2018
Angebot von Seiten des Landes-
hauptmannes im März 2016
Neues finanzielles Angebot:
2016 15 Millionen 
2017 15 Millionen 
2018 15 Millionen

Da die Gewerkschaften mit dem Ange-
bot des Landes nicht zufrieden waren, 
sind im ganzen Land Gewerkschafts-
versammlungen abgehalten worden.
Diese waren sehr gut besucht und die 
Stimmung der Bediensteten hat die 
Gewerkschaften motiviert, sich für eine 
Erhöhung des Angebotes einzusetzen. 

Abschluss der Gehaltsverhandlun-
gen zusammenfassend:
•  mit Juli 2016 ist eine Lohnerhöhung 

(Erhöhung der Sonderergänzungszula-
ge) von 40,00 Euro brutto festgelegt;

•   ab Mai 2017 kommen weitere 

40,00 Euro hinzu, also insgesamt 
80,00 Euro brutto an Erhöhungen mit 
diesem BÜKV;

•  ab 01. Jänner 2017 zahlt der Arbeit-
geber 1% mehr pro MitarbeiterIn an 
den Rentenfonds/Laborfonds ein, 
unter der Bedingung, dass auch der 
Bedienstete mindestens 2% einzahlt;

•  ab 01. Jänner 2018 wird ein Sani-
tätsfonds eingeführt, in welchen der 
Arbeitgeber pro MitarbeiterIn vor-
aussichtlich mindestens 120,00 Euro 
einzahlen wird. Die entsprechenden 
Bestimmungen und Kriterien werden 
im Einvernehmen erarbeitet;

•  In Anlehnung an die staatliche Rege-
lung wird die Elternzeit, der Sonder-
urlaub wegen Krankheit des Kindes 
und der unbezahlte Wartestand für 
Personal mit Kindern vom bisher 8. 
auf das 12. Lebensjahr erhöht. Arzt-
besuche mit dem Kind fallen jetzt auch 
unter den Sonderurlaub.

Die Teilbarkeit der vorher genannten 
Elternzeit wird von 6 Abschnitten auf 
7 erhöht, bzw. bei nur einem Elternteil 
von 5 auf 6 Abschnitte.
Unter: www.ago-bz.org Mitglieder /
Verträge ist der gesamte Vertrag ein-
sehbar.
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INFOS ZUR INTERNEN ORGANISATION

Personalwechsel:
In diesem Jahr hat es im Landessekre-
tariat einen Personalwechsel gege-
ben. Die Landessekretärin Johanna 
Großberger hat mit 31. Juli 2016 das 
Arbeitsverhältnis mit unserer Gewerk-
schaftsorganisation AGO gekündigt. 
Wir bedanken uns bei Frau Großberger 
Johanna für ihre geleistete Arbeit und 
ihren Einsatz. Bis auf weiteres über-
nimmt Landesobmann, Dr. Andreas 
Unterkircher zusätzlich die Funktio-
nen des Landessekretärs.

Büro:
Unsere Partnergewerkschaft der Lan-
desbediensteten GS ist mit Anfang Juli 
2016 in die Dantestraße Nr. 11 übersie-
delt. Aus diesem Grunde wurde auch 
unsere Unterkunft und Zustellad-
resse in der Virgilstraße Nr. 9 ge-
schlossen. Trotzdem wird die Post mit 
dieser Anschrift weiterhin ordnungs-
gemäß über den Postdienst „seguimi“ 
zugestellt.

Für Besprechungen und den Empfang 
von unseren Mitgliedern stehen uns 
bis zur Umsetzung einer längerfristi-
gen Lösung die Büroräume unseres 
Gewerkschaftsbundes SAG in der 
Gerbergasse Nr. 24 in Bozen zur 
Verfügung (Bitte um telefonische Vor-
anmeldung bzw. Terminvereinbarung). 
Unsere MitarbeiterInnen werden aber 
auch weiterhin vor Ort in den Ge-
meinden, Bezirksgemeinschaften und 
Altersheimen die Mitglieder tatkräftig 
betreuen und unterstützen.

VORANKÜNDIGUNG DER KULTURFAHRT 2017

Die Kulturfahrt im kommenden Jahr 
2017 führt uns nach Zypern. Dabei sind 
3 Tage in Nikosia und 4 Tage in der Kul-
turhauptstadt Paphos eingeplant. Die 
Fahrt findet vom 5. bis 12. April 2017 
statt. Nähere Informationen erteilt wie 
immer unser Obmann-Stellvertreter 
Walter Casotti
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RUNDBRIEF AN UNSERE MITGLIEDER 
IM RUHESTAND

Als Autonome Gewerkschaftsorganisa-
tion AGO sind wir sehr froh, dass Sie 
auch im Ruhestand die Verbindung zu 
unserer Vertretung der Bediensteten 
der örtlichen Körperschaften Südtirols 
weiterhin aufrechterhalten und pfle-
gen.
Als AGO-Mitglied stehen Ihnen wei-
terhin alle Vorteile der Mitglied-
schaft zu, um nur einige Beispiele 
anzuführen: Steuerbeistand bei den 
jährlichen Steuererklärungen mit ei-
ner geringen Spesenbeteiligung – auch 
für die Familienmitglieder, Preisnach-
lässe bei einer Vielzahl von Betrieben 
– siehe Konventionen unseres Bundes 
SAG, Weihnachtsgeschenk, Kultur-
fahrten zum Selbstkostenpreis, Gra-
tis-Einkaufsfahrten nach Innsbruck, 
Hilfe bei allen bürokratischen Be-
hördengängen, SMS-Dienst, Patro-
natstätigkeit, eigenes AGO-Referat 
für Pensionisten, aktives und pas-
sives Stimmrecht und viele weitere 
persönliche Vorteile.

Durch die bürokratischen Vorgaben 
des staatlichen Fürsorgeinstitutes INPS 
sind wir nunmehr angehalten, eine 
einfachere Lösung bei der Zahlung 
des Mitgliedsbeitrages anzustreben. 
Mit dem Übergang unserer Pensions-
versicherungsanstalt INPDAP an das 
INPS werden seit diesem Jahr die 
Mitgliedsbeiträge der Pensionisten 
nicht mehr an die AGO überwiesen. 
Da Sie keine schriftliche Aufstellung 
der einzelnen monatlichen Pensions-

zahlungen erhalten, wird Ihnen der 
fehlende AGO-Beitrag vielleicht gar 
nicht aufgefallen sein.

Aus diesem Grunde spricht sich der 
AGO-Ausschuss dafür aus, dass die 
Mitgliedsbeiträge von den Pensi-
onisten direkt auf das Postkonto 
der AGO eingezahlt werden sollten, 
damit auch Abzüge und Spesen ver-
mieden werden. Der Jahresmitglieds-
beitrag von 60 Euro kann dabei in einer 
einmaligen Zahlung innerhalb März 
oder in monatlichen Raten zu jeweils 
5 Euro auf folgendes Konto der AGO 
eingezahlt werden:
Postbank – Banco Posta,  IBAN:  IT 
67 W 07601 11600 000070345293
Wir würden uns freuen, Sie auch wei-
terhin in unseren Reihen zu haben und 
Sie als Mitglied weiterhin über unsere 
Tätigkeiten und Angebote informieren 
zu können.
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INPS/INPDAP-KREDIT

Für denjenigen, der eine Finanzierung 
benötigt, ist es wichtig, die Vertrags-
bedingungen zu bewerten, von denen 
es abhängt, wie günstig eine Finan-
zierung tatsächlich ist. Obwohl sich 
der Kreditmarkt ständig ausweitet, hat 
sich ein Angebot weiterhin als höchst 
wettbewerbsfähig erwiesen: nämlich 
die Finanzierungen durch die ex Inp-
dap/Inps. 
Für wen sind diese Finanzierungen zu-
gänglich und welche Vorteile bieten 
sie? 
Die Inpdap-Kredite sind öffentlich 
Bediensteten oder Rentnern vorbe-
halten.

Unter den zahlreichen Angeboten 
finden wir den Kleinkredit und den 
mehrjährigen Kredit. 
Am einfachsten zu beantragen ist der 
Kleinkredit für öffentlich Bedienstete. 
Sein Hauptvorteil besteht darin, einen 
Kredit ohne Angabe von Gründen 
und Zweckbestimmung zu erhalten. 
Der Begünstigte kann die Kreditsumme 
also für jeden beliebigen von ihm aus-
gewählten Zweck verwenden. 
Ein weiterer Vorteil ist sicherlich der 
Zinssatz. Es wird ein Nominalzinssatz 
von 4,25% angewandt; zu berücksich-
tigen sind außerdem die Verwaltungs-
spesen (0,50%) und einen Aufschlag 
für den Risikofonds (abhängig vom 
Alter des Antragstellers). 
Bezüglich der Laufzeit des Kredites 
gibt es verschiedene Möglichkeiten: 12, 
24, 36 oder 48 Raten. Die gewährte 

Kreditsumme kann zwischen einem 
und 8 Monatsgehältern bzw. Monats-
renten betragen; sie hängt also von der 
eigenen Einkommenssituation ab. 

Wenn die gewünschte Kreditsumme 
diesen Betrag überschreitet, kann der 
Bedienstete oder Rentner die Vorteile 
des mehrjährigen Kredits in An-
spruch nehmen. 
Was ändert sich? Zuallererst die Lauf-
zeit: diese kann 5 oder 10 Jahre betra-
gen. 
Die Zweckbestimmung des Kreditbe-
trages muss mit der INPDAP- Verord-
nung übereinstimmen. 
Grundsätzlich sind die Bedingungen 
strenger als jene beim Kleinkredit. Hier 
wird auch die Pfändung im Ausmaß 
eines Fünftels des Gehalts oder der 
Rente veranlasst. 
Die vereinbarte Kreditsumme kann 
auch hohe Beträge erreichen, bis zu 
150.000 Euro zum Kauf eines Eigen-
heims zum Beispiel. 
Der große Vorteil des mehrjährigen 
Kredits ist der Zinssatz, der im Ver-
hältnis zum Kleinkredit niedriger aus-
fällt. Der Begünstigte zahlt nämlich 
3,50% Zinsen. 
Für alle Kreditformen steht auf der 
Webseite der INPS/INPDAP ein Re-
chensimulator zur Verfügung, der über 
sämtliche Kosten und den möglichen 
Tilgungsplan Auskunft gibt.

Wenn du dich über alle Möglichkeiten 
genauer informieren willst, kannst du 
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dich gerne an unsere Gewerkschafts-
funktionäre Cristina Joppi oder Ste-
fano Boragine wenden. Die Kollegen 
können dir auch bei der Abfassung des 
Kreditantrags behilflich sein.
Tel. Landessekretariat 335 5312797

(Quellen: Inps und Inpdap)

Stefano Boragine – 50 Jahre alt, 
verheiratet, eine Tochter.
Ausbildung: Handelsoberschulmatu-
ra. Seit 24 Jahren in der Verwaltung 
des Sozialsprengels Leifers Branzoll 
Pfatten der Bezirksgemeinschaft 
Überetsch Unterland tätig. Dort ist 
er für die Personalverwaltung, die 
verwaltungstechnische Abwicklung 
des Hauspflegedienstes und die Di-
gitalisierung, Informatisierung und 
Datenverarbeitung im Sprengel zu-
ständig. Während alle dieser Jahre 
hat er bedeutsame Erfahrungen und 
Kompetenzen im Bereich Teamarbeit, 
in der Netzwerkarbeit und multidiszi-
plinaeren Arbeit und in der Planung, 
Projektierung und Koordinierung von 
Projekten für das Gemeinwesen ge-
sammelt. Vorher hat er als Referent 
für Finanzielle Sozialhilfe, als verant-
wortlicher Sekretär von Konsortium 
für die Grundfürsorge (ECA), als Mit-

arbeiter des Personal- und Gehaltsbü-
ros der Gemeinde Branzoll, als Archi-
vist beim Öffentlichen Automobilregis-
ter Bozen und als Verwaltungsassistent 
beim Personalbüro des 4. Armeekorps  
(Militärdienst) gearbeitet. Hobby: 
Zeichnen, Graphik, Videomontage.
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AGO-GRATIS-EINKAUFSFAHRT NACH INNSBRUCK 

Die von AGO’s Protestaktion jährlich 
organisierte Gratis-Einkaufsfahrt nach 
Innsbruck wurde auch heuer wieder 
von vielen Mitgliedern genutzt um qua-
litativ günstige Besorgungen für sich 
und für die eigene Familie zu erledigen. 
Der mittlerweile gewohnte Anblick des, 
mit Bussen aus Südtirol besetzten Park-
platzes, gibt AGO’s Protestaktion zum 
wiederholten Mal Recht. Für Gering- 
und Mittelverdiener ist Qualitätsware 
in unserem reichen Lande leider nur 
selten fi nanzierbar und der Einkauf im 
benachbarten Österreich bleibt immer 
noch vorteilhafter!  Immer mehr Famili-
en müssen Monat für Monat sorgfältig 
planen um irgendwie mit dem Einkom-

men auszukommen. Man spart wo man 
eben sparen kann. Solange dies so ist, 
wird  die AGO-Einkaufsfahrt weiter an-
geboten, da sie immer mehr Konsens 
bei den Mitgliedern fi ndet. (cj)

Die AGO wünscht allen Bediensteten
und deren Familien Frohe Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr 2017



10 11


       

 
   

  

 
  

  

  
     
      
    


   
     
      
      








     

 
 

   
 

     



   
    


      


   
   
     


  

   


 






       
       

    
     



 


      



 
 

  

   
        
  

   


 
       
      
    
 

    


 



12

   

         
         


     
     




   

     
     
     
     
     
     
     

     
     

     
     

   
 
        



     
     
       
       


   

     
     
     
     
     
     
     

     
     

     
     

        

        
   
        
    


 
       


       

        


        
      



  
     
      


 



12 13

 
 

 
   
      
       
      
     

       

       




     
     

 

       
       

 
        


  
    

      
 

     
      





  
      
    
      
    
    


 
      


      


 










       
     
      
     


 
  
        


 











       
     
        
       
      
 
 

 
  
        

       


 



14

 













       
     
      



 
  
 


 
     


    



      

    


     


     
 
   


     
       

       
   
  
  

    


 









 


 

      
 



 
     
       
      


       
    


    

 

     

    
    
       
 



 
     
     
     
       
      
 
        


      
     


 
  


 


      


 



14 15

 
      
      
      
 

    
       
       


 












      
     


 
  




 




       


 






 
     
    
      
        
    
    


 


        
      



  












 
   
   


   
    
      





      



      

     
     
     



 
         



        



       
     




       



 



16


       

     
       

     

     
       
      





      

      
     

 
      



 
 

 
    
   
      

   

 
    


 

       


       
    
       
     


 
    
     
       


       
        




  

       



   
 
     



      
     
    
 
        


       



 

 

















 



16 17














 




 
















































 














 





































 



18

 


